
, AKTI9N$FüNDNIS rlir $uJre und saubere Luft im Kreis uqna

Herrn
Landrat des Kreises Unna
Michael Makiolla
Friedrich-Ebert-Str. 1 7
59425 Unna
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Unna, den 09.04.2009

Bürgerantrag an den Kreistag

Sehr geehrter Herr Landrat,

in der Anlage übersende ich einen Bürgerantrag von 36 Bürgern zum
Umgebungslärmgesetz mit der Bitte, mlr zunäcÄst der guten OrOnung halber denEtng?I-g ifl lhrem Ha.u-sg k.yt-y g9säli9::

Der Burgerantrag wird auch von unserem neu gegrundeten Aktionsbundnis
unterstütä.

lch bitte mich uber die weitere Behandlung des Antrages zeitnah zu informieren,
insbesondere den Tag der Behandlung im Kreistag.
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Mit /reundl ichen Grußen
I

Anlaqe: wie bezeichnet



Bürgerantrag mit Unterschriftenliste für den Kneistag Unna

Antrag nach $ 18 der Hauptsatzung des Kreises Unna

Es gibt polit ische Bestrebungen in der Stadt Dortmund, die derzeitigen Betriebsbe-
dingungen für Cen Flughafen Do - Wickede entscheidend und zu Lasten der Ge-
meinden des Kreises Unna zu verändern.
Eine Ausweitung des Flugverkehrs in die Nachtstunden und/oder die Verlängerung
von Start- und Landebahnen führen insbesondere für die Stadt Unna zu einer Mehr-
belastung durch Lärm und Abgase.
Die Siadt Dortmund hat bisher kein Interesse erkennen lassen, die spezifischen Be-
lastungen für die Einwohner der Städte Dortmund und Unna zu analysieren und ihre
Anderungsplanung daran auszur ichten. Die nach dem Gesetz über, ,Umgebungs-
lärm" für die Ausführung zuständigen Gemeinden sind in der Pfi icht, bis spatestens
2013 Lärmkartierungen und Lärmaktionsplane zu beschließen.
Da die Stadt Dortmund spätestens nach der Kommunalwahl Maßnahmen zur Be-
triebserweiierung des Flughafens beschließen dürfte, sind die betroffenen Gernein-
den bzw. der Kreis Unna als ,,Ballungsrandzone" veranlasst, frühzeitig auf ihrer Seite
polit ische Fakten zu schaffen.
Hierzu bietet das Gesetz über,,Umgebungslärm" eine klare und eindeutige Rechts-
grundlage. Zum ersten Male bietet sich die Chance, rechtl ich bindende Beschlüsse
gegen eine Betriebserweiterung des Dortmunder Flughafens zu fassen.
Die Pläne der Stadt Dortmund können somit auf juristischem Wege deutlich blockiert
werden, zumindest bis zu einer höchstrichterl ichen Entscheiduno.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreis Unna beabsichtigt in Ausführung des

,,Gesetzes zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämp-
fu n g von U m gebu ngsl ärm "

1 . die vorzeitige Durchführung der bis zum 18. Juli 2013 gesetzlich vorgeschriebe-
nen Maßnahmen nach $ 47 a (Lärmminderungsplanung) im Bal lungsraum, $ 47c
(Lärmkarten), S 47d (Lärmaktionspläne).

Da die Gemeinden die Träger der gesetzl ichen Aufgaben sind, ist  zur Übernahme
der Planungsverpfl ichtung eine Vereinbarung des Kreises mit den Gemeinden abzu-
schließen. Der Kreis stellt die planerischen Ressourcen zur Ausführung der gesetzli-
chen Aufgaben.

2. Unter Voraussetzung eines Beschlusses nach Pkt. 1 wird die Kreisverwaltung
zunächst schwerpunktmäßig Lärmkarten für die vom Flugbetrieb Dortmund-Wickede



iangierten Flächen des Kreises erarbeiten. Bei der Erarbeitung von Lärmkarten ist
nicht nur die durchschnitt l iche Lärmbelastung, sondern die massiv störende und ge-
sundheitsbeeinträchtigende Belastung durch einzelne tief f l iegende Flugzeuge zu
berücksichtigen.

3. Die Verwaltung erarbeitet auf Basis der Lärmkarien unter Mitwirkung der öffent-
l ichkeit Lärmaktionspläne. lm Lärmaktionsplan müssen sich hinsichtl ich des Flugbe-
triebes Dortmund-Wickede klare Maßnahmen zur Lärmminderung wieder finden:

* Einschränkung der Betriebsgenehmigung des Flughafens Dortmund mii dem
Ziel , ,besonders le ise Maschinen" einzusetzen,

" Einschränkung des Flugbetriebes auf die Zeit zwischen 7 und 21 Uhr.

" Verbot einer Betriebsausweitung in die Nachtstunden,

" Verbot einer Start-, Landebahnverlängerung.

, Verbot des Überfl iegens von öffentl ichen Einrichtungen, wie Schulen, Kran-
kenhäusern und Kinderhorten.

4. Dle Kreisvenvaltung wird beauftragt, ein Rechtsgutachten zur Prüfung der^ rechgi-
chen Verbindl ichkei i  von Lärmakt ionsplänen einzuholen.

Konkrete Fragestellung.

" Kann ein Lärmaktionsplan des Kreises Unna beabsichtigte Betriebserweite-
rungen des Flughafens Dormund rechfl ich bindend verhindern ?

c Entstehi aufgrund der EG-Richtl inie und dem Bundesgesetz,,Umgebungslärm"
ein Klagerecht der lärmtangierten Gemeinden gegen den Verursacher mii evil.
Rechten zur Betriebseinschränkung, zum Schadensersatz aufgrund enteig-
nungsgleicher Vorgänge, zum Schmerzensgeld bis zum europäischen Ge-
richtshof ?


